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Vereinbarung (M usterentwurf)

zwischen

dem Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch

die Ministerin für Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Frau Barbara Sommer

rno

der Stadt / dem Kreis
vertreten durch

die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister
die Landrätin / den Landrat

Herrn /  Frau . . . " . . . . " ' .

schulpsychologischen Versorgung
in der Stadt . . . . . . . . . . . . . . . /  im Kreis

Präambel

Die schulpsychologie ist ein verlässlicher Partner des schulsystems. sie ist Teil

eines insbäsbnderJ den Zielen von Prävention und Selbstwirksamkeit verpflichteten

ört l ichen Beratungsangebots.

Die schulpsychologie richtet sich mit ihren Angeboten im Grundsatz an alle schulen

uno scnuitoimen. 
-Sie 

bezieht bei Bedarf die Ersa+zschulen mit ein. Sie unterstützt

s "nu t "n ,Lehrk rä f teSowie indenSchu|en tä t igepädagog ischeFachkrä f t9 le j le r
i . futtung ihres Bi ldungs- und Erziehu ngsauftrags sowie Schülerinnen und Schüler

und Eltärn bei Schulproblemen und Erzieh ungsfragen mit den Erkenntnissen und

Methoden der PsYchologie

Diese Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Land Nordrhein-

Westfalen, vertreten duröh das Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW), und

der Stadt . . . . . . . . . . . .1 dem Kreis bei der ört l ichen schulpsychologischen

Versorgung.



$ 1 Aufgaben der SchulPsYchologie

(1)Die Aufgabenbereiche orientieren sich an der Aufgabenbeschreibung des
Erlasses des MSW vom 8.1.2007. Die in diesem Erlass beschriebenen
Aufgabenbereiche beschreiben das Spektrum möglicher schulpsychologischer
Arbeit. Sie bedürfen einer an den örtlichen Bedarfen orientierten
Schwe rpu n ktb ild u n g und Konkretisierung.

(2) Das MSW kann einzelne Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im
Landesdienst mit regional übergreifenden Aufgaben beauftragen. Über die
Beauftragung der konkreten Personen stellt das MSW Einvernehmen mit der
Stad t . . . . . . . . . . . . . . . . . . /demKre is  her .D ieWahrnehmungso lcherAufgaben
wird in der Regel zunächst auf einen Zeitraum von drei Jahren begrenzt und
umfasst im Höchstfall ein Viertel der Arbeitszeit. Eine Verlängerung der
Beauftragung ist bei Bedarf möglich.

( 1 )

(2)

$ 2 Organisation der Schulpsychologie

Die Grundlagen der Organisation der Schulpsychologie sind ein möglichst
niedrigschwell iger Zugang zur schulpsychologischen Versorgung und ein am
örtlichen Bedarf ausgerichtetes Gleichgewicht von Komm- und Gehstrukturen.

Schulpsychologinnen und Schu lpsychologen arbeiten grundsätzlich im Team. In
der Stadt.. . . . . . . . . . . . /  im Kreis arbeiten die Sch u lpsychologinnen und
Schulpsychologen im Landesdienst sowie die Schulpsychologinnen und
Sch ulpsychologen im kommunaten Dienst in einer gemeinsamen Einrichtung
zusam men.

S 3 ört l iches Einsatzmanagement der Schulpsychologie

Das Land, vertreten durch die BezirksregierunS . . . . . . . ,  und die
Stadt.. . . . . . . . . . . . /  der Kreis verständigen sich über ein ört l iches
Einsatzmanagement. Hierzu führen sie regelmäßig - dem Abstimmungsbedarf
entsprechend - Planungssitzu ngen durch. Gibt es eine von kreisangehörigen
Städten und Gemeinden getragene eigene schulpsychologische Versorgung,
wirken diese, vertreten durch .. . . . . . . . . . .  im besonderen
Maße bei der Ausgestaltung des örtlichen Einsatzmanagements mlt.

(2) Gegenstand der Planungssitzungen sind regelmäßig die strategische Planung' 
und zielvereinbarungen zur Aufgaben- und Angebotsschwerpunkten sowie die
Abstimmung der Interessen von Stadt /  Kreis . . . . . . .  . . . . . . . .  und Land. Weitere
Themen können ad hoc als Gegenstand der Planungssitzungen vereinbart
weroen.

(3) Der Vorsitz der Planungssitzungen liegt abwechselnd beim Land, vertreten durch
die obere Schulaufsiaht, und bei der Stadt bzw. beim Kreis. Über die
Planungssitzungen wird ein abzustimmendes und gemeinsam gezeichnetes

Protokoll geführt.

( 1 )



(4) Schu lpsychologische Kompetenz und Bedarfe aus den Schulen werden bei der
Ausgestaltung des örtlichen Einsatzmanagements, ggf. auch durch gezielte
Einladung ausgewählter Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie
Schulleiterinnen und Schulleitern zu den Planungssitzungen, berücksichtigt.

Der jeweilige Anstellungsträger stellt bei der Auswahl von Bewerberinnen und
Bewerbern eine angemessene Betei l igung des jeweil ig anderen
Anstellungsträgers bei Ausschreibung, Auswahl und Besetzung sicher.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Landesdienst und
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im kommunalen Dienst können sich
gegenseitig vertreten.

S 4 Diensh und Fachaufsicht

(1) Die Dienst- und Fachaufsicht l iegt beim Anstel lungsträger der jeweil igen
Schulpsychologin bzw. des jeweil igen Schulpsychologen.

(2) Die innere Organisation und die Außenvertretung der gemeinsamen Einrichtung
gem. $ 2 Abs. 2 wird von einer Leiterin /  einem Leiter /  von einem Leitungsteam
wahrgenommen. Dem Leitungsteam gehören in der Regel Schulpsychologin nen
und Schulpsychologen aus Landesdienst und kommunalem Dienst an. Bei der
Besetzung der Leitung / des Leitungsteams ist zu berücksichtigen, in welcher
Anstellungsträgerschaft sich die überwiegende Mehrheit der in der gemeinsamen
Einrichtung arbeitenden Schulpsychologinnen und Schu lpsychologen befindet.

(3 )  Das  Land und d ie  S iad t . .  . . . . . . .  . . . . . . /  der  Kre is . . . .  . . . .  . . . .  . .  ha l ten  d ie  in  e igener
Anstellungsträgerschaft stehende Schulpsychologin bzw den Sch ulpsychologen
über Dienstanweisung dazu an, sich beim operativen Einsatz vor Ort an die
Anordnungen der Leiterin / des Leiters / des Leitungsteams zu halten. Anträge
auf Urlaub, Dienstreisen, Dienstbefreiung oder Beurlaubung sind erst dann vom
Anstel lungsträger zu genehmigen, wenn sie vorher durch die Leiterin /  den Leiter
/ das Leitungsteam gegengezeichnet worden sind.

(4) Grundsatzfragen der Schulpsychologie mit landesweiter Relevanz werden in der
vom IvISW geleiteten Landesdezernentenkonferenz (LDK) zur Schulpsychologie
behandelt,  an der al le Bezirksregierungen tei lnehmen. Das MSW lädt zu den
Landesdezernentenkonferenzen (LDK) von den kommunalen Spitzenverbänden
benannte Vertreterinnen und Vertreter als Gäste ein.

$ 5 Umfang der schulpsychologischen Versorgung

(5)

(6)

(1) Das Land stel l t
des Haushalts
zur Verfügung.

für die Stadt.. . . . . . .- . . . . . . /  für den Kreis nach Maßgabe
Stel len für Schulpsychologinnen und Schu lpsychologen

(2) Die Stadt . . . . . . . . . . . . .1 der Kreis siel l t  nach Maßgabe der für sie /  ihn
geltenden haushaltsrechtl ichen Rahmenbedingungen Stel len für
Schulpsychologinnen und Schu lpsychologen zur Verfügung. Die Stadt .- . .- . . . . . . ' l



der Kreis erklärt ihre / seine Bereitschaft, den Stand
Stel lenversorgung auf der Basis des Jahresbeginns 2007 beizubehalten
auszubauen.

$ 6 Büroräume und Sachkosten

Die Stadt . . . . . . . . . . . . . /  der Kreis stel l t  al len Schulpsychologin nen und
Schulpsychologen Büroräume, eine angemessene Sachausstattung und
Unterstützung durch Büropersonal zur Verfügung.

Das Land übernimmt die Reisekosten der Sch ulpsychologinnen und
Schulpsychologen im Landesdienst im Rahmen zur Verfügung stehender
Hausha l tsmi t te l .  D ie  S tad t  . . . . . . . . . . . . . /  der  Kre is  . . . . . . . . .  . -übern immt  d ie
Reisekosten der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im kommunalen
Dienst nach Maßgabe der für sie / ihn geltenden haushaltsrechtlichen
Rahmenbed ingungen.

der
oder

( 1 )

(2)

( 1 )

(2)

(3)

$ 7 Fortbi ldung und SuPervision

Alle Schulpsychologinnen und Schulpsychotogen in der Stadt . . . . . . . . .  . . . .  / im
Kreis
bezirksübergreifenden Fachgruppen zusammenzuarbeiten, sich fortzubilden und
an einem überregionalen Erfahrungsaustausch mitzuwirken.

Das Land stellt nach Maßgabe des Haushaltes für Schulpsychologinnen und
schulpsychologen im Landesdienst Mittel zur Tei lnahme an Fortbi ldungen oder
Supervisionsgruppen zur Verfügung.

Das Land sorgt dafür, dass kommunale Interessen und Belange bei der
Ausgestaltung von Fortbildungen oder Supervisionsgruppen berücksichtigt
werden, indem es von den kommunalen Spitzenverbänden benannte
vertreterinnen und Vertreter an der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung
beteiligt.

(4) Schulpsychologinnen und schulpsychologen im kommunalen Dienst werden zu' '  
Fortbi idungen und Supervisionsgruppen eingeladen, die vom Land organisiert
werden. Die Kosten für die Teilnahme trägt die Stadt ..... . . . / der Kreis

(5) Die sch u lpsychologinnen und schulpsychologen .arbeiten mit den örtlichen' ' 
Kompetenzteams der Lehrerfortbildung des Landes zusammen Form und
lnhalte der Zusammenarbeit werden im Rahmen des ört l ichen
E insatzma nage me nts konkretisiert.

$ 8 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

(1) Die gemeinsame Einrichtung SeT S 2 Abts: 2 pf legt einen engen
' ' 

Erfahiungsaustausch mit anderen Amtern und Diensten, die Beratung und



Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern anbieten, insbesondere mit der
Erziehungsberatung, den Jugendämtern, Famil ienzentren und der Pol izei.

(2 )  D ie  S tad t  . . . . . . . . . . . . . . . /der  Kre is  . . . . . . . . . . . . . . kann d ie  gemeinsame E inr ich tung
gem. $ 2 Abs. 2 organisatorisch auch als Teilbereich eines Gesamtsystems für
Beratung und Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern verankern. Das
sch ulpsychologische Profil der Aufgabenwa h rneh m u ng al ler
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ist davon unberührt.

(3) Die datenschutzrechtl ichen Bestimmungen sind zu beachten.

$ 9 Krisenmanagement und notfal lpsycholog ische Kompetenz

(1) Das Land, vertreten durch die obere Schulaufsicht, und die
Stadt.. . . . . . . . . . . . . /  der Kreis benennen im Einvernehmen eine
Sch ulpsychologin bzw. einen Schulpsychologen als zuständige Person für
notfal lpsychologische Maßnahmen.

(2) Die Umsetzung orientiert sich an den gemeinsamen Empfehlungen der
Gemeindeunfal lversicherungsverbände, der Landesunfal lkasse, der kommunalen
Soitzenverbände und des Ministeriums fÜr Schule und Weiterbi ldung Nordrhein-
Westfalen zur schulpsychologischen Krisenintervention in Schulen in Nordrhein-
Westfalen vom 10. Mai 2007.

g 'l0 Laufzeit

(1) Die Laufzeit  dieses Vertrags beginnt am .  2007 und endet  am 31 .12 .2012.

(2) Eine Verlängerung des Vertrags ist im Einvernehmen der Vertragsparteien
möglich.

$ 11 Vertragsänderu ng, Kündigung aus wichtigem Grund

(1) Anderungen im Verlauf der Vertragszeit können zum 30.4. eines Jahres von
jeder der Vertragsparteien beantragt werden. Sie treten jeweils zum Beginn des
folgenden Schuljahres in Kraft. Sie bedürfen der Schriftform.

(2) Bei Unterschreitung des in $ 5 Abs. 1 und 2 festgelegten Stellenumfangs durch
eine der Parteien dieser Vereinbarung hat die jeweil ige andere Partei die
Möglichkeit zur sofort igen Kündigung der Vereinbarung und zur Verlagerung von
schulpsychologischen Stel len in andere Bereiche. Vor einer Entscheidung über
eine Verlagerung von Stel len führen das Land und die Stadt . . . . . ' . . . . . . . .1 der Kreis

Verhandlungen mit dem Ziel der Erfül lung dieser Vereinbarung
durch.

(3) Eine vorzeitige Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich. Sie bedarf
der Schriftform.



(4) Soweit sich beide Parteien auf Anderungen dieser Vereinbarung geeinigt haben,
treten diese jeweils zum Beginn des folgenden Schuljahres in Kraft.

g 12 Revis ions kla use I

Das MSW und die kommunalen Spitzenverbände überprüfen die Umsetzung und
Wirksamkeit der zwischen dem MSW und den Städten bzw. Kreisen
abgeschlossenen Vereinbarungen zum 31.12.2009 mit dem Ziel, ggf. erforderliche
Veränderungen auf den Weg zu bringen.

Düsse ldor f  und . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  den  2OO7

Für das Land Nordrhein-Westfalen Für die Stadt . . . . . . . . . . . . . . . /  für den Kreis . . .  . . . .  . . .

ää'o"iä öärrä;
Ministerin für Schule und Weiterbildung Oberbürgermeister/in / Landravlandrätin


